Radio 91.2.:

Arbeitsgericht : Urteil: Kündigung war unrechtmäßig 

am 07. September 2011 um 16:11 Uhr

Die krankheitsbedingte Kündigung einer Mitarbeiterin durch Continentale Dortmund ist nach einem Urteil des Arbeitsgerichtes unwirksam. Eine negative Gesundheitsprognose für die gekündigte Mitarbeiter Ilona Kolberg habe zum Zeitpunkt der Kündigung vor drei Jahren nicht bestanden.
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Das erklärte ein neuer Gutachter vor dem Arbeitsgericht. Betriebsrat und Gewerkschaft werteten das Urteil des Arbeitsgerichts als wichtigen Erfolg gegen die Kündigungswelle des Automobilzulieferers Continental Dortmund. Das Landesarbeitsgericht hatte bereits im Juli 2010 die Kündigung für einen weiteren Mitarbeiter als unwirksam erklärt.

Im vergangenen Jahr hatte die Geschäftsführung von Conti 220 geplante Kündigungen zurückgenommen. Außerdem will der Automobilzulieferer auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2012 verzichten.

